
M

1. Art des baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
I. Planzeichenfestsetzung

Sonderbauflächen

10. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 9. Änderung zum Flächennutzungsplan

Grünflächen

Parkanlage

Sportplatz

Spielplatz

Fr iedhof

5. Grünflächen

S

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
Überörtl iche und örtliche Hauptverkehrsstraße

Ruhender Verkehr

unter irdische Hauptversorgungs- und Hauptabwasser leitungen (AW=Abwasserleitung, G=Gasleitung)

Richtfunktrassen

4. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen, Richtfunktrassen

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
    die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
Flächen für d ie Landwirtschaft

F lächen für Wald

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
    Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Geschützter Park

9. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
Baudenkmale (unbewegliche Kulturdenkmale) laut Denkma lverzeichnis des LDAD

Gemischte BauflächenM

WohnbauflächenW

neue Gemischte BauflächenM

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
    des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf,
    Flächen für Sport- und Spielanlagen

Öffentliche Verwaltungen

P

GP

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGB l. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGB l. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Gommern
vom .................. auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur
Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288), zu letzt geändert
durch Artike l 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2025 (GVBl. LSA S. 834), die Satzung über d ie 9. Änderung des Flächennutzungsp lanes der 
Stadt Gommern bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Tei l A - Planze ichnung                                                                             
Maßstab : 1:5000                                                                                 
m it ze ichnerischer Festsetzung
.........., ..........

Satzung der Stadt Gommern über die 9. Änderung des F lächennutzungsplanes im Bere ich des vorhabenbezogenen Bebauungsp lanes 
"Lagerhalle Pöthen östlich der Gommeraner Straße" in der Ortschaft Karith / Pöthen

Bürgermeister
Siegelabdruck

.....................

Bürgermeister
Siegelabdruck

.....................

Rechtsgrundlage
Der F lächennutzungsp lan w ird auf der Grundlage

                  * Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGB l. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
                    vom 22. Dezember 2025 (BGB l. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist
                  * Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
                    Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGB l. 2023 I Nr. 176)
                  * Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anha lt (KVG LSA) in der Fassung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 288),
                    zuletzt geändert durch A rtikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2025 (GVBl. LSA S. 834),
                  * Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch A rtikel 6 des Gesetzes
                    vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
aufgestel lt.

.........., ..........

Die Satzung über die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von Jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, mit Veröffentlichung
im Amtsblatt am ................. ortsüblich bekannt gemacht wurden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215, Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen (§ 44, 246a, Abs.1, Satz 1, Nr.9 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am ................... in Kraft getreten.

Bürgermeister
Siegelabdruck

.....................

Bekanntmachung

.........., ..........

Siegelabdruck
Bürgermeister
.....................

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist eine Verletzung
der in § 214 (1) und (2) BauGB in Verbindung mit § 215 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften nicht geltend gemacht worden.

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Die Stadt Gommern der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Lagerhalle Pöthen östlich der Gommeraner Straße" in der Ortschaft Karith / Pöthen nach Prüfung der Bedenken und 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ................. als Satzung (§ 10 BauGB) beschlossen 
sowie die Begründung bebilligt.

.........., ..........
Bürgermeister

Siegelabdruck

.....................

Satzungsbeschluss
Die Stadt Gommern hat in ihrer Sitzung am ................. der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Lagerhalle Pöthen östlich der Gommeraner Straße" in der Ortschaft Karith / Pöthen 
und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Der Bebauungsplan und die Begründung haben vom .................... bis ....................
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

.........., ..........

Siegelabdruck
Bürgermeister
.....................

Auslegung Entwurf

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4a Abs. 2 BauGB
parallel zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom ..................... beteiligt
und von der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB benachrichtigt worden.

.........., ..........
Bürgermeister

Siegelabdruck

.....................

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Der Stadtrat der Stadt Gommern hat in seiner Sitzung am 04.06.2025 die Aufstellung der 9. Änderung des 
Flächennutzugsvertrages beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB im Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land, 
19. Jahrgang, Nr.: 16 vom 31.07.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

.........., ..........
Bürgermeister

Siegelabdruck

Aufstellungsbeschluss

.....................

     Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan     
rechtskräftige Fassung

     Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan     
9. Änderung

Aufgrund des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2025 (BGB l. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist und der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artike l 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGB l. 2023 I Nr. 176), werden in Ergänzung der
nebenstehenden Planzeichnung folgende textliche Festsetzungen getroffen:

Teil B - Textliche Festsetzungen

P l a n u n g s r e c h t l i c h e  F e s t s e t z u n g en

§ 1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
    
    (1)     Zur Reduzierung der zu erwartenden Eingriffe werden mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes die folgenden Minim ierungs- und
             Verme idungsmaßnahmen vorgesehen:
             - D ie Versiegelungsrate ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.
             - D ie nicht überbauten Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereichs sind durch Pflanzmaßnahmen zu gestalten.
             - Sachgerechter und sorgsamer Umgang mit dem anfallenden Boden.
             - Einhaltung der Fristen nach § 39 BNatSchG zum Schutz der Tiere.

    (2)     Es können die folgenden Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden:
             - Grundstücksflächen, die nicht sofort überbaut oder gar n icht bebaut werden, sind gärtnerisch zu gestalten.
             - Festsetzung von Pflanzmaßnahmen innerha lb des Änderungsbereichs.
             - Ausweisung von externen Ausgleichsmaßnahmen für die Überbauung der Wiesenfläche.
           
    Im weiteren Verfahren erfolgt die Bi lanzierung zur Kompensation der E ingriffe auf der Grundlage der Richtlin ie über die Bewertung und Bilanzierung 
    von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt (Bewertungsmode ll Sachsen-Anhalt)“ RdErl. des MLU, MBV, MI und MW vom 16.11.2004. D iese wurde 
    am 15.04.2009 letztmalig aktualisiert und wird in der gült igen Fassung angewendet.
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Planverfasser:

9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des
vorhabenbezogenen B-Planes "Lagerhalle Pöthen östlich
 der Gommeraner Straße" in der Ortschaft Karith / Pöthen
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